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Regeste

Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Israel | Rechtshilfe und Auslieferung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 84 BGG ist gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen
Rechtshilfe in Strafsachen die Beschwerde nur zulässig, wenn er unter anderem eine
Herausgabe von Vermögenswerten betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden
Fall handelt (Abs. 1). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe
für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder
das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Abs. 2; BGE 145 IV 99 E. 1 S. 104 ff.
mit Hinweisen). Art. 84 BGG bezweckt die wirksame Begrenzung des Zugangs zum
Bundesgericht im Bereich der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Ein besonders
bedeutender Fall ist deshalb mit Zurückhaltung anzunehmen. Dem Bundesgericht steht
insofern ein weiter Ermessensspielraum zu (zum Ganzen: BGE 145 IV 99 E. 1.2 S. 104 f.
mit Hinweisen). Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Rechtsschrift in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine
Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass ein besonders bedeutender Fall
nach Artikel 84 vorliegt, so ist auszuführen, warum diese Voraussetzung erfüllt ist ( BGE
145 IV 99 E. 1.5 S. 107 mit Hinweisen). Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf
dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen als unzulässig, so fällt es gemäss
Art. 107 Abs. 3 BGG - abgesehen von einem hier nicht gegebenen Ausnahmefall - den
Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels.
Nach Art. 109 BGG entscheidet die Abteilung in Dreierbesetzung über Nichteintreten auf
Beschwerden, bei denen kein besonders bedeutender Fall vorliegt (Abs. 1). Der Entscheid
wird summarisch begründet. Es kann ganz oder teilweise auf den angefochtenen Entscheid
verwiesen werden (Abs. 3).

E. 1.2
Zwar geht es hier um die Herausgabe von Vermögenswerten und damit um ein Sachgebiet,
bei dem die Beschwerde nach Art. 84 Abs. 1 BGG insoweit möglich ist. Es handelt sich
jedoch um keinen besonders bedeutenden Fall. Das Bundesstrafgericht hielt fest, die
Beschwerdeführerin mache geltend, dass ihr B.________ am 2. Juni 2015 als Sicherheit für
zwei Darlehen sämtliche Vermögenswerte des auf ihn lautenden Kontos und Depots bei ihr
verpfändet habe. Mit der im Jahr 2011 rechtshilfeweise angeordneten Kontosperre sei ihm
jedoch die freie Verfügungsmacht entzogen worden, was auch die Beschwerdeführerin
gewusst habe. Von gutem Glauben könne deshalb keine Rede sein, weshalb sich die
Beschwerdeführerin nicht auf Art. 74a Abs. 4 lit. c IRSG (SR 351.1) berufen könne. Die
Beschwerdeführerin hält dem entgegen, dass die Gutgläubigkeit mit der Unkenntnis der



Einziehungsgründe gleichzusetzen sei. Solche Einziehungsgründe gebe es hier nicht. Die
vorinstanzliche Begründung überzeugt. Bei der Kontosperre handelt es sich um eine
Sicherungsmassnahme im Rechtshilfeverfahren. Sie war der Beschwerdeführerin aufgrund
der Anordnung durch die Bundesanwaltschaft bekannt. Aus diesem Grund konnte sie sich
später an den Vermögenswerten nicht mehr gutgläubig im Sinne von Art. 74a Abs. 4 lit. c
IRSG ein Pfandrecht einräumen lassen. Sie übersieht mit ihrem Einwand, Gutgläubigkeit
bedeute Unkenntnis der Einziehungsgründe, dass im Rechtshilfeverfahren eine Prüfung der
materiellen Rechtsvoraussetzungen des ausländischen Einziehungsurteils ausgeschlossen ist
( BGE 145 IV 99 E. 3.2 mit Hinweisen). Die Einziehungsgründe sind mit anderen Worten
im Rechtshilfeverfahren nicht zu prüfen. Weitere Gründe, von einem besonders
bedeutenden Fall auszugehen, sind nicht ersichtlich. Insbesondere ist der angefochtene
Entscheid auch hinreichend begründet ( Art. 29 Abs. 2 BV ).

E. 2
Auf die Beschwerde ist somit nicht einzutreten. Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt
die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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